






Rheinlandpfalz 
AUFSICHTS- UND 

DIENSTLEISTUNGSDIREKTION 

· türlich müssen in Einzelfällen aufgrund räumlicher, personeller und gebäudlicher Gege

benheiten auch individuelle Lösungen getroffen werden. Dabei werde·n wir die Schulen

gerne unterstützen.

Nach den Osterferien werden die Schülerinnen und Schüler weiterhin pädagogische 

Angebote zum Lernen zuhause erhalten - soweit sie noch nicht in die Schule gehen 

können. Das Bildungsministerium arbeitet zusammen mit dem Pädagogischen Lan

desinstitut an weiteren Unterstützungsmaßnahmen und Regeln für die Schulen. 

Zudem erhalten die Schulen in den nächsten Tagen unter anderem ein mit den Schul

trägern abgestimmtes Hygienekonzept mit umfänglichen Informationen zur persönli

chen Hygiene, Raumhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, zum Infektionsschutz in den 

Pausen, zur Wegeführung, zu Konferenzen und Versammlungen sowie zur Melde

pflicht. Bei Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und deren im Haushalt lebenden 

Angehörigen wird besondere Rücksicht auf ihre Schutzbedürftigkeit genommen wer

den: Lehrkräfte über 60 Jahre können auf freiwilliger Basis im Unterricht eingesetzt 

werden. Lehrkräfte, die an schweren Krankheiten leiden und daher einem besonderen 

Risiko ausgesetzt sind, sollten hierfür im Schuljahr 2019/20 nicht mehr eingesetzt wer

den. Ebenso wird Schülerinnen und Schülern, die an schweren Krankheiten leiden, 

empfohlen, zuhause zu bleiben. 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höhe

ren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

Mit Blick auf den Unterrichtsbeginn am 04.05.2020 in den genannten Klassen- und 

Jahrgangsstufen erhalten Sie von der Schule Ihres Kindes weiterführende Hinweise 

zu Organisation und Ablauf des Präsenzunterrichts. Wir gehen davon aus, dass die 

Schülerbeförderung ab dem 04.05.2020 entsprechend dem an Schultagen üblichen 

Fahrplan weitgehend wieder einsetzt. 
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